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Normalarbeitsvertrag Privathaushalt
(NAV Privathaushalt)

vom 19. August 2025
In Kraft ab 1. September 2025

Anwendungsbereich

Der NAV Privathaushalt gilt für alle Arbeitsverhältnisse, wo eine Direktanstellung bei einem Privathaushalt erfolgt. Der NAV Privathaushalt gilt nicht bei einer Anstellung bei einem Personalverleiher mit anschliessendem Einsatz in einem Privathaushalt.

Der NAV Privathaushalt enthält spezielle Bestimmungen für Arbeitnehmende, die im Haushalt wohnen (24-Stunden-Betreuung/Live-Ins).

Der NAV Privathaushalt findet keine Anwendung auf Mitarbeitende, die medizinische Leistungen im Sinne der Krankenpflege-Leistungsverordnung erbringen.


Neue Bestimmungen

Kündigung (§4): Es gelten die Kündigungsfristen gemäss OR.

Arbeitsbedingungen (§7): Es besteht ein kostenloser und unlimitierter Zugang zum Internet, falls ein Internetzugang bereits vorhanden ist.

Wöchentliche Arbeitszeit (§ 8 Abs. 1): Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt höchstens 50 Stunden.

Ruhetage (§ 12): Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf 1 ½ Ruhetage am Stück und auf 2 freie Sonntage innert 4 Wochen.

Ferien (§ 13): Mitarbeitende über 50 Jahre haben Anspruch auf 5 Wochen Ferien, unabhängig von den Anzahl Dienstjahren.

Bezahlte arbeitsfreie Tage (§14): Die mitarbeitende Person erhält 2 bezahlte Tage bei der Niederkunft der Ehegattin.

Auszahlung des Lohnes (§17): Die Auszahlung des Lohnes hat bis zum 5. Tag des Folgemonats zu erfolgen.

Lohnfortzahlung bei Krankheit (§21): Die Lohnfortzahlung bei Krankheit erfolgt gemäss der Zürcher Skala. Die arbeitgebende Person kann freiwillig eine Krankentaggeldversicherung mit hälftiger Teilung der Prämien abschliessen.

Dienstaltersgeschenk (§ 23 Abs. 3): Ein Anspruch besteht nur, falls das Arbeitsverhältnis im Moment der Fälligkeit ungekündigt ist.


Spezielle Bestimmungen für die 24-Stunden-Betreuung

Anwendungsbereich (§ 1 Abs. 3): Personen unter 18 Jahren dürfen nicht für die 24-Stunden Betreuung angestellt werden.

Tod oder Heimeintritt der zu betreuenden Person (§4 Abs. 5): Das Arbeitsverhältnis erlischt bei Tod oder Heimeintritt der zu betreuenden Person. Die arbeitnehmende Person erhält anschliessend noch einen Monatslohn ausbezahlt.

Präsenzzeit (§10): Als Präsenzzeit gilt der Aufenthalt im Haushalt, ohne aktiven Arbeitseinsatz (gilt auch für die Nacht).

Pause (§11): Während der Pause darf die arbeitnehmende Person das Haus verlassen und muss das Telefon nicht beantworten. Die Pause beträgt mindestens 2 Stunden, falls ein Arbeitseinsatz in der Nacht stattfand 4 Stunden pro Tag.

Lohn für Präsenzzeit (§ 16): Der Lohn für die Präsenzzeit beträgt mindestens Fr. 5 pro Stunde.

Reisekosten (§18): Die arbeitgebende Person zahlt die Kosten der erstmaligen Anreise. Falls die arbeitgebende Person in der Probezeit kündigt, muss sie auch die Kosten der Rückreise zahlen.

Arbeitszeitdokumentation (§19 Abs. 2): Die Arbeitszeitdokumentation muss in der Regel wöchentlich visiert werden.

Übergangsbestimmung

Für alle Arbeitsverhältnisse, die unter dem bestehenden NAV Privathaushalt abgeschlossen wurden, gelten die neuen Bestimmungen ab 1. März 2026.




Zug, 1. September 2025

